
 
24. Nachtrag 

zur Satzung des BKK-Landesverbandes NORDWEST 
in der Fassung vom 01.07.2010 

 

 

Art. 1 

§ 12 Abs. 12 a Haftungsbeitrag 

(1) 

Vereinigt sich eine Mitgliedskasse gemäß § 155 SGB V mit einer anderen 

Krankenkasse und gehört die neue Krankenkasse nicht dem BKK-Lan-

desverband NORDWEST oder seinem Rechtsnachfolger an oder begründet eine 

Mitgliedskasse durch Verlegung ihres Sitzes die Mitgliedschaft zu einem anderen  

BKK Landesverband zeitlich ab dem 08.10.2020 (Haftungsfall), haftet sie bzw. ihre 

Rechtsnachfolgerin für die zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens entstandenen 

Verpflichtungen des BKK-Landesverbandes NORDWEST für bestehende Ansprüche 

und Anwartschaften aus Dienst- und Arbeitsverträgen nach dem Tarifvertrag über die 

Beschäftigungssicherung – vom 19.05.2009 - Ergänzungstarifvertrag Nr. 11 zum  

BAT/ BKK - in der für den BKK-Landesverband NORDWEST geltenden Fassung vom 

24.05./ 06.06.2013 (Haftungsbeitrag). Die Höhe des Haftungsbeitrags wird vom 

Verwaltungsrat des BKK-Landesverbandes NORDWEST in 2020 festgesetzt. Im 

Haftungsfall setzt der Verwaltungsrat des BKK-Landesverbandes NORDWEST bzw. 

sein Rechtsnachfolger den anteiligen Haftungsbeitrag für die ausscheidende 

Mitgliedskasse bzw. ihre Rechtsnachfolgerin begrenzt auf die noch bestehenden 

Verpflichtungen des BKK-Landesverbandes NORDWEST bzw. seines 

Rechtsnachfolgers nach Satz 1 gemäß den folgenden Absätzen fest.  

 

(2) 

Für die Berechnung des auf die Mitgliedskasse nach Absatz 1 entfallenden anteiligen 

Haftungsbeitrages ist die Anzahl der Versicherten der dem BKK-Landesverband 

NORDWEST bzw. seines Rechtsnachfolgers angehörenden Kassen nach der 

amtlichen Statistik KM 1 (Stichtag: 1. Januar des Haushaltsjahres 2020) maßgebend. 

Der auf die ausscheidende Mitgliedskasse bzw. auf ihre Rechtsnachfolgerin 

entfallende anteilige Haftungsbeitrag ergibt sich aus der folgenden Formel: 

 

Haftungsbeitrag x Versichertenzahl der ausscheidenden Mitgliedskasse nach KM 1 zum 1.1.2020 

Summe der Versichertenzahl aller Mitgliedskassen in 2020 nach KM 1 zum 1.1.2020 

 

 



(3) 

Der Haftungsbeitrag nach den Absätzen 1 und 2 ist in einer Summe - als Einmalbetrag 

- mit dem letzten Tag der Mitgliedschaft beim BKK-Landesverband NORDWEST oder 

bei seinem Rechtsnachfolger fällig und von der ausscheidenden Mitgliedskasse bzw. 

ihrer Rechtsnachfolgerin an den BKK-Landesverband NORDWEST bzw. an seinen 

Rechtsnachfolger zu zahlen.  

 

(4) 

Der BKK-Landesverband NORDWEST bzw. sein Rechtsnachfolger erlässt gegenüber 

der ausscheidenden Mitgliedskasse bzw. ihrer Rechtsnachfolgerin einen Bescheid 

über den Haftungsbeitrag im Haftungsfall; Fälligkeit und Zahlbarkeit nach Absatz 3 

werden hierdurch nicht berührt. Haftungsbeiträge, die die ausscheidende 

Mitgliedskasse oder ihre Rechtsnachfolgerin zum Fälligkeitstermin nicht oder nicht 

vollständig entrichtet hat, sind mit 1 v. H. je angefangenem Monat zu verzinsen.  

§ 76 Abs. 2 SGB IV findet Anwendung. 

 
 

 
 

Art. 2 
 

Art. 1 tritt rückwirkend am 08.10.2020 in Kraft, sobald er durch das Ministerium für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen genehmigt und 

anschließend bekannt gemacht worden ist. 
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